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Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes im Rahmen e ines Auswahlverfah-
rens 
 
 
Hauptsache Schule 
Unterstützung von Familien beim Übergang der Kinder  von Grundschulen im 
QM-Gebiet Schöneberger Norden zu Haupt-, Realschule n und Gymnasien 
 
 
1. Projektziele und -inhalte 

Erfahrungen der im Schöneberger Norden angesiedelten Grundschulen und der au-
ßerhalb der Gebietskulisse liegenden Schulen der Sekundarstufe 1 sowie von Pro-
jekten im Schöneberger Norden zeigen, dass Bemühungen zur Optimierung der Bil-
dungswege von Kindern aus dem Stadtteil auch am Übergang zwischen den Schulen 
ansetzen müssen. Dies zeigen auch Erfahrungen mit Eltern, die in dieser Situation 
häufig überfordert sind und Unterstützung wünschen.  
 
Durch eine gezielte Förderung der Potenziale von Kindern aus dem Schöneberger 
Norden und die Unterstützung ihrer Eltern beim Übergang von der Grundschule in 
die Sekundarstufe 1 (Haupt-, Realschule und Gymnasium) sollen nun die Bildungs-
chancen von Menschen aus bildungsfernen Familien im Stadtteil deutlich erhöht wer-
den.  
 
Bei dem Projekt stehen folgende Ziele im Mittelpunkt: 
 
• Verbesserung der Bildungschancen von Kindern aus bildungsfernen Familien 
• Optimierung der Bildungsbiographie, Bildungswegbegleitung 
• Förderung der Kinder am Übergang und in der Schulanfangsphase/Sek 1  
• Vermittlung von Lernkompetenzen und Konzentrationshilfen 
• Erhöhung der Lernsicherheit und Wissenszuwachs 
• Erhöhung der Zahl der das Probehalbjahr bestehenden Kinder 
• Qualifizierung und Aktivierung von Eltern aus bildungsfernen Familien 
• Vermittlung von Kenntnissen über Schulstrukturen und Bildungswege 
• Förderung der Kommunikation von Eltern und Lehrer/innen 
 
Im Rahmen des Projektes, das Pilotcharakter hat, sollen Kinder der 6. Klassen der 
Spreewald- und der Neumark-Grundschule und deren Eltern über einen Zeitraum 
von 7 Monaten individuell begleitet und unterstützt werden. Dieses Angebot soll da-
mit auf die Bedarfe und Anforderungen, die vor allem im Probehalbjahr bestehen, 
reagieren. 
 
An beiden Grundschulen wird im Rahmen des Pilotprojektes jeweils eine Gruppe von 
bis zu 10 Schüler/innen zusammengestellt, die begleitet werden sollen. An beiden 
Grundschulen werden bereits im Vorfeld Schüler/innen und Eltern angesprochen, die 
sich für die Einbeziehung in das Projekt eignen. Der Projektträger wird soweit wie 
möglich in die Auswahl einbezogen. 
 
Die Förderangebote für die bis zu 20 Schüler/innen sollen schulübergreifend außer-
halb des Ganztagsbetriebs, z.B. zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr, und außerhalb 
von Schulräumlichkeiten gemacht werden. Die Kinder sollten an zwei Tagen in der  
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Woche an Förderangeboten teilnehmen. Das Verhältnis von Lernangeboten und för-
dernden/ motivierenden Freizeitangeboten soll in etwa 2/3 zu 1/3 sein. Einzelförde-
rung und übergreifende Gruppenarbeit sollen ebenso möglich sein wie gemeinsame 
Aktivitäten von Kindern und Eltern. Die Kinder sollen in ihrem Willen und ihrer Fähig-
keit zum Lernen unterstützt werden. 
 
Das Projekt soll in enger Zusammenarbeit mit den beiden Grundschulen im Gebiet 
und den entsprechenden Schulen der Sekundarstufe 1 umgesetzt und weiterentwi-
ckelt werden. Letztere stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. 
 
Das Projekt ist insgesamt auf 3 Jahre angelegt (Gesamtlaufzeit 2009 – 2011) Die 
Erfahrungen aus der hier ausgeschriebenen Pilotphase werden Einfluss auf den wei-
teren Projektverlauf haben. 
 
 
2. Leistungsbeschreibung 

Zu den zu erbringenden Leistungen gehören im Einzelnen: 
 

1. Entwicklung eines Arbeitsplans zur Förderung der Schüler und Schülerinnen 

2. Förderangebote für Schüler/innen (Vermittlung von Wissen und Lerntechniken, 
Verbesserung des Sprach- und Textverständnisses) und deren Eltern  

3. Bereitstellung einer Grundausstattung von Lehrmitten und technischer Infrastruk-
tur, Bereitstellung von Räumlichkeiten außerhalb der Schulen 

4. Angebote für Eltern (Vermittlung von Wissen über das Schulsystem und Bil-
dungswege, Elternaktivierung) 

5. Individuelle Begleitung der Schüler/innen und deren Eltern innerhalb und außer-
halb der Schulen 

6. Projektsteuerung, enge Kooperation mit den beiden Grundschulen und den be-
troffenen Oberschulen 

7. Evaluierung der Ergebnisse und Entwicklung eines Handlungskonzeptes für die 
Jahre 2010/ 2011 

8. Antragstellung und Abrechnung der Leistungen beim Fördergeber ( 
 
 
3. Leistungsumfang 

Pilotphase 2009: 7,5 Monate (15.06.2009 – 31.12.2009) 
 
4. Fördermittel 

Es stehen maximal 15.000 € für 2009 zur Verfügung. 
 
5. Voraussetzungen 

- Erfahrungen und Fähigkeiten in der Projektarbeit mit Schulen 
- Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern 
- Erfahrungen und Fähigkeiten in der Elternaktivierung 
- Methodisch-didaktische Erfahrungen im schulischen Bereich 
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- Erfahrungen mit Hausaufgabenhilfe 
- Kenntnisse des QM-Verfahrens und seiner Instrumente 
- Gebietskenntnisse und möglichst Verankerung im Gebiet 
 
6. Einzureichende Unterlagen 

Mit dem schriftlichen Angebot sind die folgenden Unterlagen einzureichen: 
- Konzept unter Nennung der verantwortlichen Beteiligten, Darstellung des Arbeits-

prozesses  
- Kostenkalkulation mit detaillierter Aufstellung der Kosten nach Sach- und Perso-

nalkosten (nach Stundensätzen)  
- Selbstdarstellung mit Nachweis der fachlichen Qualifikation des/r Anbieters/in und 

der verantwortlichen Projektbearbeiter/innen 
- Referenzen in bezug auf die beschriebenen Leistungen 
 
7. Bewerbungsfrist 

Das Angebot ist bis Mittwoch den 03.06.2009, 15.00 Uhr postalisch und digital einzu-
reichen bei: 
Quartiersmanagement Schöneberger Norden 
VorOrtBüro 
Pallasstraße 5 
10 781 Berlin 
QM[at]AG-SPAS[Punkt]de 
 
Das Auswahlgespräch wird in 24. KW, voraussichtlich am 09.06.2009 stattfinden. 
 
8. Ansprechpartner 

Peter Pulm unter Tel. 030/ 236 38 585 
 
9. Hinweise 

Bei dem Verfahren handelt es sich nicht um ein Interessenbekundungsverfahren 
gemäß § 7 LHO (Landeshaushaltsordnung) oder eine Ausschreibung im Sinne des § 
55 LHO. Rechtliche Forderungen oder Ansprüche auf Ausführung der Maßnahme 
oder finanzielle Mittel seitens der Bewerber bestehen mit der Teilnahme am Aus-
wahlverfahren nicht. Die Teilnahme ist unverbindlich, Kosten werden den Bewerbern 
im Rahmen des Verfahrens nicht erstattet. 
 
Die/der Auftragnehmerin/Auftragnehmer wird Träger und Fördernehmer einer Zu-
wendung aus dem Programm Soziale Stadt. 
 


